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Rechtsvorschriften für die Arztpraxis 
Aushangpflichtige Gesetze 

(Stand: Mai 2009) 
 

I. Warum gilt die Aushangpflicht für Arztpraxen? 
Sobald der Praxisinhaber einen Mitarbeiter hat, ist er Arbeitgeber und damit verpflichtet, diesen über 
bestimmte arbeitsrechtliche Vorschriften durch Aushang oder Auslage des jeweiligen Gesetzestextes 
zu informieren.  
 
Arbeitnehmer sollen die Möglichkeit haben, die für sie geltenden Schutzvorschriften und Regeln im 
Betrieb selbst einzusehen (Auslage in für alle frei zugänglichen Betriebsräumen).  
 

II. Wie werden die Rechtsvorschriften richtig bekannt gegeben? 
Der Inhalt der Vorschriften muss grundsätzlich so zur Verfügung gestellt werden, dass die Mitarbeiter 
ohne besondere Anstrengung in der Lage sind, davon Kenntnis zu nehmen. Es reicht jedoch nicht 
aus, wenn die Mitarbeiter den Arbeitgeber erst um Aushändigung der entsprechenden Gesetzestexte 
bitten müssen. 
 
Die Verordnungen müssen auf dem aktuellsten Stand sein, daher empfiehlt sich die regelmäßige 
Aktualisierung. 
 
Die Bekanntmachung ausschließlich in elektronischer Form ist dabei nur erlaubt, wenn sicherge-
stellt ist, dass alle Arbeitnehmer die entsprechenden Vorschriften an frei zugänglichen Computern 
einsehen können.  
 

III. Welche Rechtsvorschriften sind hiervon betroffen? 
Es bestehen zahlreiche Vorschriften, aus denen sich Aushangverpflichtungen für den Arbeitgeber 
ergeben, wobei im Einzelnen zu prüfen ist, ob die Arztpraxis von einer Regelung betroffenen ist. Im 
Folgenden finden Sie eine Auswahl von den wichtigsten Gesetzen und Verordnungen, die entweder 
auslagepflichtig sind oder aber darüber hinaus für Sie nützlich sein könnten. Eine Gewähr für die 
Vollständigkeit der Liste kann jedoch nicht übernommen werden. 
 

1. Generell auslage- bzw. aushangpflichtige Gesetze 
In allen Arztpraxen müssen folgende Rechtsvorschriften ausgelegt bzw. ausgehängt werden. 
 
Gesetze und Verordnungen 
 

Immer auslegepflichtig? 
 

- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG)  

 

Ja, gem. § 12 Abs. 5 AGG  

- Arbeitsgerichtsgesetz Auszug (ArbGG) 
 

Ja, wenn mehr als 5 Mitarbeiter beschäftigt werden, gem.  
§ 61 b ArbGG 

http://bundesrecht.juris.de/agg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/agg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/arbgg/index.html
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- Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
 

Ja, gem. § 16 ArbZG 
 

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Ja, wenn mehr als 5 Mitarbeiter beschäftigt werden sind 
nach Art. 2 des Gesetzes über die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen am Arbeitsplatz Teile des BGB zur 
Verfügung zu stellen: 
 
- § 611a - Geschlechtsbezogene Benachteiligung 
- § 611b - Arbeitsplatzausschreibung 
- § 612   - Vergütung 
- § 612a - Maßregelungsverbot 
 

- Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz (Be-
schäftigungsschutzG) 

 

Ja, gem. § 7 BeschäftigunsschutzG 
 

- Gesetz zumSchutz der arbeitenden Jugend 
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 

 

Ja, wenn mindestens ein Jugendlicher beschäftigt wird,  
§§ 47 JArbSchG 
 
Neben der Auslage des Gesetzes muss ein Verzeichnis 
der beschäftigen Jugendlichen (§ 49 JArbSchG) angelegt 
werden. 
 
Arbeitgeber, die in der Regel mindestens drei Jugendliche 
beschäftigen, haben einen Aushang über Beginn und Ende 
der regelmäßigen Arbeitszeit und der Pausen der Jugend-
lichen an geeigneter Stelle in der Praxis anzubringen, § 48 
JArbSchG 
 

- Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Müt-
ter- Mutterschutzgesetz (MuSchG) 

 

Ja, wenn mehr als drei Frauen beschäftigt werden, gem.  
§ 18 MuSchG 
 

- Unfallverhütungsvorschriften der Berufs-
genossenschaft (UVV) 

 

Ja, gem. §§ 15, 138 SGB VII; § 12 BGV A1  

 

2. Spezifische Rechtsvorschriften: 
Nachfolgend finden Sie Verordnungen, die nur auf die Arztpraxen anzuwenden sind, in denen spe-
zielle Tätigkeiten, wie zum Beispiel röntgen, ausgeübt werden. 
 
Gesetze und Verordnungen Die Aushangpflicht ergibt sich aus: 

 
- Biostoffverordnung (BioStoffV) 
 

§ 12 Abs. 1 BioStoffV 
Der Arbeitgeber hat eine Betriebsanweisung zu erstellen 
und an geeigneter Stelle auslegen oder aushängen 
 

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
 

§ 7 Abs. 8 GefStoffV  
Der Arbeitgeber hat ein Verzeichnis der im Betrieb ver-
wendeten Gefahrstoffe zu führen, in dem auf die entspre-
chenden Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. 
 

- Verordnung über den Schutz vor Schäden 
durch Röntgenstrahlen- Röntgenverord-
nung (RöV) 

 

§ 18 RöV  
 

- Verordnung über den Schutz vor ionisie-
renden Strahlen- Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV) 

§ 35 StrlSchV 
 
 

http://bundesrecht.juris.de/arbzg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/bgb/index.html
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/PRM-9370-Beschaftigtenschutzgesetz,property=pdf.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/PRM-9370-Beschaftigtenschutzgesetz,property=pdf.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/PRM-9370-Beschaftigtenschutzgesetz,property=pdf.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/index.html
http://www.arbeitssicherheit.de/arbeitssicherheit/cms/website.php?id=/de/index/bgvr_verzeichnis/bg_vorschriften.htm
http://www.arbeitssicherheit.de/arbeitssicherheit/cms/website.php?id=/de/index/bgvr_verzeichnis/bg_vorschriften.htm
http://bundesrecht.juris.de/biostoffv/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2005/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/r_v_1987/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/r_v_1987/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/r_v_1987/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2001/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2001/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2001/index.html
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3. Nicht auslegepflichtige aber wichtige Rechtsvorschriften 

An dieser Stelle möchten wir Sie über nicht aushangpflichtige aber für die ärztliche Praxis immer 
wieder wichtige Rechtsvorschriften informieren. 
 
- Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicher-

heit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
 
- Verordnung über Arbeitsstätten- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
 
- Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit- Ar-

beitssicherheitsgesetz (ASiG) 
 
- Bundeselterngeld- und Elterzeitgesetz (BEEG) 
 
- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und 

deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen 
und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes- Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) 

 
- Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer- Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
 
- Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelt an Feiertagen und im Krankheitsfall- Entgeltfortzah-

lungsgesetz (EntgFG) 
 
- Gesetz über technische Geräte und Verbraucherprodukte -Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(GPSG) 
 
- Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (MPBetreibV) 
 
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
 
- Gesetz über Medizinprodukte (MPG) 
 
- Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens- Transfusionsgesetz (TFG) 
 
- Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Medizinischen Fachangestellten 
 

IV. Welche Folgen kann ein Verstoß gegen die Aushangpflicht haben? 

Bei Begehungen durch die Berufsgenossenschaften wird regelmäßig geprüft, ob der Praxisinhaber 
seiner Auslegepflicht nachkommt. Eine Nichterfüllung kann Geldbußen und zivilrechtliche Folgen 
nach sich ziehen. 

V. Hinweise 

Die Gesetzestexte zu den oben genannten Vorschriften finden Sie von verschiedenen Verlagen als 
Textsammlung im Buchhandel oder auch einzeln im Internet auf den Seiten:  
 

www.bgw-online.de 
www.bundesrecht.juris.de 
www.gesetze-im-internet.de 

Rechtsabteilung 
Landesärztekammer Hessen 

http://bundesrecht.juris.de/arbschg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/arbschg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/arbst_ttv_2004/index.html
http://bundesrecht.juris.de/asig/index.html
http://bundesrecht.juris.de/asig/index.html
http://bundesrecht.juris.de/beeg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/betrsichv/index.html
http://bundesrecht.juris.de/betrsichv/index.html
http://bundesrecht.juris.de/betrsichv/index.html
http://bundesrecht.juris.de/betrsichv/index.html
http://bundesrecht.juris.de/burlg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/entgfg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/entgfg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gpsg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gpsg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv/index.html
http://bundesrecht.juris.de/kschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/mpg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tfg/index.html
http://ww2.laekh.de/upload/ArzthelferInnen/Arzth._Abteilung/Informationen/fachangestellte_verordnung.pdf
http://www.bgw-online.de/
http://www.bundesrecht.juris.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/
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